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▼B 

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 

vom 14. Juni 2006 

mit Maßnahmen zum Schutz gegen die hoch pathogene AviäreInfluenza 
des Subtyps H5N1 bei Geflügel in der Gemeinschaft und zur Aufhebung 

der Entscheidung 2006/135/EG 

(2006/415/EG) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf die Richtlinie 89/662/EWG 
des Rates vom 11. Dezember 1989 zur 
Regelung der veterinärrechtlichen Kon-
trollen im innergemeinschaftlichen Han-
del im Hinblick auf den gemeinsamen 
Binnenmarkt (1), insbesondere auf Arti-
kel 9 Absatz 4, gestützt auf die Richtlinie 
90/425/EWG des Rates vom 26. Juni 
1990 zur Regelung der veterinärrechtli-
chen und tierzüchterischen Kontrollen im 
innergemeinschaftlichen Handel mit le-
benden Tieren und Erzeugnissen im Hin-
blick auf den Binnenmarkt (2), insbeson-
dere auf Artikel 10 Absatz 4, gestützt auf 
die Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Mai 2003 über die Veterinärbe-
dingungen für die Verbringung von 
Heimtieren zu anderen als Handelszwe-
cken und zur Änderung der Richtlinie 
92/65/EWG des Rates (3), insbesondere 

auf Artikel 18, gestützt auf die Richtlinie 
2005/94/EG des Rates vom 20. Dezem-
ber 2005 mit Gemeinschafts-
maßnahmen zur Bekämpfung der Aviä-
ren Influenza und zur Aufhebung der 
Richtlinie 92/40/EWG (4), insbesondere 

auf Artikel 66 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

1. Bei der Aviären Influenza (Vogel-
grippe) handelt es sich um eine 
ansteckende Viruserkrankung bei 
Geflügel und anderen Vogelarten, 
die eine hohe Mortalität und Stö-
rungen verursacht; sie kann 
schnell epidemische Ausmaße an-
nehmen und die Tiergesundheit 

ernsthaft gefährden sowie die 
Wirtschaftlichkeit der Geflügelhal-
tung stark beeinträchtigen. Unter 
bestimmten Bedingungen ist auch 
die Gesundheit des Menschen ge-
fährdet. Es besteht die Gefahr, 
dass der Erreger über den inter-
nationalen Handel mit lebenden 
Vögeln oder ihren Erzeugnissen in 
andere Haltungsbetriebe, auf 
Wildvögel, zwischen Mitgliedstaa-
ten sowie zwischen Mitgliedstaa-
ten und Drittländern übertragen 
wird. 

2. Wird im Hoheitsgebiet eines Mit-
gliedstaats bei Geflügel ein Aviä-
res Influenza-A-Virus des Subtyps 
H5 isoliert und liegt in Erwartung 
der Bestimmung des Influenza-
(N)-Neuraminidase-Typs aufgrund 
des klinischen Krankheitsbildes 
und der Seuchenlage der Ver-
dacht auf eine Infektion mit hoch 
pathogenen Aviären Influenza-A-
Viren des Subtyps H5N1 nahe 
bzw. hat sich die Infektion mit 
hoch pathogener Aviärer Influen-
za dieses Subtyps bestätigt, so 
sollte der betroffene Mitgliedstaat 
bestimmte Schutzmaßnahmen 
ergreifen, um das Risiko der Erre-
gerverschleppung auf ein Min-
destmaß zu begrenzen. 

3. Solche Schutzmaßnahmen wur-
den mit der Kommissionsent-
scheidung 2006/135/EG vom 22. 
Februar 2006 mit Maßnahmen 
zum Schutz gegen hoch pathoge-
ne Aviäre Influenza bei Geflügel 
in der Gemeinschaft (1) verab-
schiedet und sind zusätzlich zu 
den im Rahmen der Ratsrichtlinie 
92/40/EWG vom 19. Mai 1992 
mit Gemeinschaftsmaßnahmen 
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zur Bekämpfung der Geflügelpest 
(2) angenommenen Maßnahmen 
durchzuführen, vor allem hin-
sichtlich der Verbringung be-
stimmter Vögel und der Erzeug-
nisse von Geflügel und anderen 
Vögeln, die aus der von der Seu-
che betroffenen Zone stammen. 

4. Die Bestimmungen der Richtlinie 
92/40/EWG wurden angesichts 
neuer wissenschaftlicher Erkennt-
nisse über die Risiken der Aviären 
Influenza für die Gesundheit von 
Mensch und Tier, der Entwicklung 
neuer Labortests und Impfstoffe 
sowie der bei den jüngsten Aus-
brüchen dieser Seuche in der 
Gemeinschaft sowie in Drittlän-
dern gemachten Erfahrungen 
grundsätzlich überarbeitet. In 
Folge dieser Überarbeitung wurde 
die Richtlinie 92/40/EWG aufge-
hoben und durch die Richtlinie 
2005/94/EG ersetzt, die von den 
Mitgliedstaaten spätestens am 1. 
Juli 2007 in nationales Recht um-
zusetzen ist. 

5. Bis zur Umsetzung der Richtlinie 
2005/94/EG und auf Grund der 
derzeitigen Seuchenlage in Bezug 
auf die Aviäre Influenza in der 
Gemeinschaft mussten Über-
gangsbestimmungen für Hal-
tungsbetriebe festgelegt werden, 
in denen bei Geflügel oder in Ge-
fangenschaft gehaltenen Vögeln 
anderer Spezies Ausbrüche der 
durch hoch pathogene Viren ver-
ursachten Aviären Influenza ver-
mutet oder bestätigt werden. 

6. Die in der Kommissionsentschei-
dung 2006/416/EG (3) festgeleg-
ten Übergangsmaßnahmen sollten 
es den Mitgliedstaaten ermögli-
chen, Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Seuche auf angemesse-
ne und flexible Weise zu ergrei-
fen, wobei der durch verschiede-
ne Virusstämme bedingte unter-
schiedliche Risikograd und die 
möglichen sozialen und wirt-
schaftlichen Auswirkungen der 
Maßnahmen auf den Landwirt-
schaftssektor und andere betrof-
fene Sektoren zu berücksichtigen 
sind und gleichzeitig sicherzustel-
len ist, dass die in jedem einzel-
nen Szenario ergriffenen Maß-

nahmen die jeweils geeignetsten 
sind. 

7. Entsprechend dem Fortschritt bei 
der Umsetzung der Richlinie 
2005/94/EG durch bestimmte 
Mitgliedstaaten sollten Verweise 
auf die Übergangsmaßnahme als 
Verweis auf den entsprechenden 
Absatz in der Richtlinie 
2005/94/EG verstanden werden. 

8. Auf Grund des besonderen Seu-
chenrisikos und der epidemiologi-
schen Lage hinsichtlich der hoch 
pathogenen Aviären Influenza 
und unter Berücksichtigung der 
möglichen gravierenden wirt-
schaftlichen Auswirkungen der 
Seuche — vor allem, wenn sie in 
Gebieten mit dichtem Geflügelbe-
satz auftritt — sollten bestimmte 
zusätzliche Maßnahmen gemäß 
der Entscheidung 2006/135/EG 
weiterhin gelten. Diese Maßnah-
men sollten darauf abzielen, die 
örtlichen Bekämpfungsmaßnah-
men zu verstärken, den betroffe-
nen Mitgliedstaat in Regionen 
aufzuteilen, indem der betroffen 
Teil des Hoheitsgebiets von dem 
seuchenfreien getrennt wird, so-
wie dem Geflügelsektor und den 
Handelspartnern Gewissheit zu 
verschaffen, dass die aus dem 
seuchenfreien Teil des Landes 
stammenden Erzeugnisse sicher 
sind. 

9. Die Bestimmungen der Entschei-
dung 2006/135/EG sollten an die-
jenigen der Entscheidung 
2006/416/EG. angepasst werden; 
daher ist es aus Gründen der 
Klarheit und Kohärenz angezeigt, 
die Entscheidung 2006/135/EG 
aufzuheben und sie durch die vor-
liegende Entscheidung zu erset-
zen, die nur die zusätzlichenBe-
kämpfungsmaßnahmen enthält, 
welche für die spezifische Seu-
chensituation hinsitlich der hoch 
pathogenen Aviären Influenza des 
Subtyps H5N1 gelten. 

10. Da es beim Ausbruch der hoch 
pathogenen Aviären Influenza un-
terschiedlich hohe Seuchenrisiken 
gibt, sollte der betroffene Mit-
gliedstaat in enger Zusammenar-
beit mit der Kommission ein Ge-
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biet mit hohem Risiko und ein 
Gebiet mit niedrigem Risiko ab-
grenzen, die vom seuchenfreien 
Teil des Landes zu trennen sind. 

11. Wenn die Seuchenlage dies erfor-
dert, sollten geeignete Maßnah-
men in den von einem Seuchen-
ausbruch betroffenen oder seu-
chenverdächtigen Gebieten ergrif-
fen werden, insbesondere durch 
die Beschreibung dieser Gebiete 
und die regelmäßige Aktualisie-
rung dieser Beschreibung ent-
sprechend der Seuchenlage im 
Anhang zur vorliegenden Ent-
scheidung, wobei den Verfahrens-
vorschriften von Artikel 10 Absät-
ze 3 oder 4 der Richtlinie 
90/425/EWG und von Artikel 9 
Absätze 3 oder 4 der Richtlinie 
89/662/EWG Rechnung zu tragen 
ist. 

12. In von der Seuche betroffenen 
Gebieten sollten die Maßnahmen 
der Entscheidung 2005/734/EG 
der Kommission vom 19. Oktober 
2005 mit Biosicherheitsmaßnah-
men zur Verringerung des Risikos 
der Übertragung hoch pathogener 
Aviärer Influenza-A-Viren des 
Subtyps H5N1 von Wildvögeln auf 
Geflügel und andere in Gefangen-
schaft gehaltene Vogelarten und 
zur Früherkennung der Krankheit 
in besonders gefährdeten Gebie-
ten (1) durchgeführt werden. 

13.  Im Interesse der Kohärenz von 
Gemeinschaftsvorschriften emp-
fiehlt es sich, für die Zwecke die-
ser Entscheidung bestimmte Defi-
nitionen der Richtlinie 
2005/94/EG, der Richtlinie 
90/539/EWG des Rates vom 15. 
Oktober 1990 über die tierseu-
chenrechtlichen Bedingungen für 
den innergemeinschaftlichen 
Handel mit Geflügel und Bruteiern 
und für ihre Einfuhr aus Drittlän-
dern (2), der Verordnung (EG) 
Nr. 853/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 mit spezifischen 
Hygienevorschriften für Lebens-
mittel tierischen Ursprungs (3) 
und der Verordnung (EG) Nr. 
998/2003 zu übernehmen. 

14.  In der Richtlinie 92/65/EWG des 
Rates vom 13. Juli 1992 über die 
tierseuchenrechtlichen Bedingun-
gen für den Handel mit Tieren, 
Samen, Eizellen und Embryonen 
in der Gemeinschaft sowie für ih-
re Einfuhr in die Gemeinschaft, 
soweit sie diesbezüglich nicht den 
spezifischen Gemeinschaftsrege-
lungen nach Anhang A Abschnitt I 
der Richtlinie 90/425/EWG unter-
liegen (4), sind zugelassene Ein-
richtungen, Institute und Zentren 
sowie eineMusterbescheinigung 
vorgesehen, die beim Handel mit 
Tieren oder ihren Gameten zwi-
schen solchen Einrichtungen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten 
mitzuführen ist. Für Vögel, die 
sich auf dem Wege von und zu 
den gemäß der genannten Richt-
linie zugelassenen Einrichtungen, 
Instituten und Zentren befinden, 
sollte eine Ausnahme von den 
Transportbeschränkungen vorge-
sehen werden. 

15. Die Beförderung von Bruteiern 
aus den Schutzzonen sollte unter 
bestimmten Bedingungen gestat-
tet werden. Der Versand von 
Bruteiern in andere Länder kann 
genehmigt werden, wenn insbe-
sondere die Bedingungen der 
Richtlinie 2005/94/EG erfüllt sind. 
In solchen Fällen sollten die in der 
Richtlinie 90/539/EWG vorgese-
henen Gesund-
heitsbescheinigungen einen Ver-
weis auf die vorliegende Ent-
scheidung enthalten. 

16. Der Versand von Fleisch, Hack-
fleisch/Faschiertem, Fleischzube-
reitungen und Fleischerzeugnis-
sen von Wildgeflügel aus den 
Schutzzonen sollte unter be-
stimmten Bedingungen gestattet 
werden, insbesondere, wenn be-
stimmte Anforderungen der Ver-
ordnung (EG) Nr. 853/2004 und 
der Verordnung (EG) Nr. 
854/2004 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 29. 
April 2004 mit besonderen Ver-
fahrensvorschriften für die amtli-
che Überwachung von zum 
menschlichen Verzehr bestimm-
ten Erzeugnissen tierischen Ur-
sprungs (1) erfüllt sind. 
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17. Die Richtlinie 2002/99/EG des Ra-
tes vom 16. Dezember 2002 zur 
Festlegung von tierseuchenrecht-
lichen Vorschriften für das Her-
stellen, die Verarbeitung, den 
Vertrieb und die Einfuhr von Le-
bensmitteln tierischen Ursprungs 
(2) enthält eine Liste von Be-
handlungen, die Fleisch aus 
Sperrgebieten gesundheitlich un-
bedenklich machen, bietet die 
Möglichkeit der Einführung eines 
Sonderkennzeichens und regelt 
die Kennzeichnung von Fleisch, 
das aus tierseuchenrechtlichen 
Gründen nicht in Verkehr ge-
bracht werden darf. Es empfiehlt 
sich, den Versand von Fleisch, 
das das in der Richtlinie vorgese-
hene Genusstauglichkeitskennzei-
chen trägt, und von Fleischer-
zeugnissen, die gemäß der ge-
nannten Richtlinie behandelt wur-
den, aus den Schutzzonen zu ge-
nehmigen. 

20. Unter Berücksichtigung der nach 
einem Ausbruch der hochpatho-
genen Aviären Influenza des Sub-
typs H5N1 in einem im Hinterhof 
gehaltenen Geflügelbestand in 
Dänemark getroffenen Maßnah-
men sowie der Festlegung der 
Gebiete A und B gemäß Artikel 2 
Absatz 4 Buchstaben b und c der 
Entscheidung 2006/135/EG soll-
ten diese Gebiete weiterhin im 
Anhang der vorliegenden Ent-
scheidung aufgeführt werden und 
nach einem vor kurzem festge-
stellten Ausbruch der Aviären In-
fluenza des Subtyps H5 bei Gän-
sen in Ungarn sollten weitere A- 
und B-Gebiete aufgenommen 
werden. 

21. Daher sollte die Entscheidung 
2006/135/EG aufgehoben und 
durch die vorliegende Entschei-
dung ersetzt werden. 

22. Die in dieser Entscheidung vorge-
sehenen Maßnahmen entsprechen 
der Stellungnahme des Ständigen 
Ausschusses für die Lebensmittel-
kette und Tiergesundheit. —

18. Die Verordnung (EG) Nr. 
2076/2005 sieht Übergangsmaß-
nahmen vor, die die Verwendung 
einer nationalen Kennzeichnung 
für Erzeugnisse tierischen Ur-
sprungs ermöglicht, die für den 
menschlichen Verzehr bestimmt 
sind und nur auf dem Hoheitsge-
biet des Mitgliedstaats vermarktet 
werden dürfen, in dem sie er-
zeugt werden. 

19. Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1774/2002 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 3. 
Oktober 2002 mit Hygienevor-
schriften für nicht für den 
menschlichen Verzehr bestimmte 
tierische Nebenprodukte (3) ist 
das Inverkehrbringen verschiede-
ner tierischer Nebenprodukte aus 
Gebieten der Gemeinschaft, die 
tierseuchenrechtlichen Beschrän-
kungen unterliegen, zulässig, da 
diese Produkte aufgrund ihrer be-
sonderen Produktions-, Verarbei-
tungs-und Verwendungsbe-
dingungen, durch die möglicher-
weise vorhandene Erreger wirk-
sam abgetötet werden bzw. der 
Kontakt mit empfänglichen Tieren 
vermieden wird, als gesundheit-
lich unbedenklich gelten. 
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HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLAS-
SEN: 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbreich 

(1) In dieser Entscheidung sind die 
Schutzmaßnahmen festgelegt, die durch-
zuführen sind, sobald bei Geflügel im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats („der 
betroffene Mitgliedstaat”) die hoch pa-
thogene Aviäre Influenza festgestellt 
wird, die durch Influenza-A-Viren des 
Subtyps H5N1 hervorgerufen wird und 
bei der der Verdacht besteht („Verdacht 
auf Ausbruch”) oder bestätigt wurde 
(„Ausbruch”), dass sie vom Neuramini-
dase-Typ N1 ist, damit der Influenza-
Erreger im Zuge der Verbringung von 
Geflügel und anderen Vogelarten und 
ihren Erzeugnissen nicht in die seuchen-
freien Teile der Gemeinschaft übergreift. 

(2) Die in dieser Entscheidung vorgese-
henen Maßnahmen gelten unbeschadet 
der Maßnahmen, die bei Ausbruch der 
Aviären Influenza bei Geflügel nach 
Maßgabe der Richtlinie 2005/94/EG zu 
treffen sind. 

Artikel 2 

Definitionen 

Für die Zwecke der vorliegenden Ent-
scheidung gelten die Definitionen der 
Richtlinie 2005/94/EG. Darüber hinaus 
gelten die folgenden Definitionen: 

a) „Bruteier”: zur Bebrütung bestimmte 
Eier von Geflügel im Sinne von Arti-
kel 2 Absatz 4 der Richtlinie 
2005/94/EWG; 

b) „Wildgeflügel”: Wild im Sinne von 
Anhang I Nummer 1.5 zweiter Ge-
dankenstrich und Anhang I Nummer 
1.7 der Verordnung (EG) Nr. 
853/2004; 

c) „in Gefangenschaft gehaltene Vögel 
anderer Spezies”: Vögel im Sinne von 
Artikel 2 Nummer 6 der Richtlinie 
2005/94/EG, einschließlich 

i) Heimtiere von Vogelarten im 
Sinne von Artikel 3 Buchstabe 

a der Verordnung (EG) Nr. 
998/2003 und 

ii) für zugelassene Einrichtungen, 
Institute oder Zentren im Sin-
ne von Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe c der Richtlinie 
92/65/EWG bestimmte Vögel. 

Artikel 3 

A- und B-Gebiete 

(1) Das in Teil A des Anhangs aufgeführ-
te Gebiet („Gebiet A”) wird als Hochrisi-
kogebiet eingestuft, das aus den Schutz- 
und Überwachungszonen gemäß Artikel 
16 der Aviären Influenza bei Geflügel 
nach Maßgabe der Richtlinie 2005/94/EG 
besteht. 

(2) Das in Teil B des Anhangs aufgeführ-
te Gebiet („Gebiet B”) wird als Gebiet 
mit geringem Risiko eingestuft, welches 
das gesamte oder Teile des weiteren 
Sperrgebiets umfassen kann, das nach 
Artikel 16 der Richtlinie 2005/94/EG ein-
gerichtet wurde und das Gebiet A vom 
seuchenfreien Teil des betroffenen Mit-
gliedstaats trennt, sofern ein solcher Teil 
ermittelt wird, oder aber von angrenzen-
den Ländern. 

Artikel 4 

Abgrenzung von A-Gebieten und B-
Gebieten 

(1) Unmittelbar nach dem Ausbruch oder 
dem Verdacht auf einen Ausbruch der 
hoch pathogenen Aviären Influenza, die 
durch Influenza-A-Viren des Subtyps 
H5N1 hervorgerufen wird und bei der der 
Verdacht besteht oder bestätigt wurde, 
dass sie vom Neuraminidase-Typ N1 ist, 
grenzt der betroffene Mitgliedstaat 

a) ein Gebiet A und unter Berücksichti-
gung der rechtlichen Anforderungen 
gemäß Artikel 16 der Richtlinie 
2005/94/EG ab; 

b) ein Gebiet B unter Berücksichtigung 
der geografischen, administrativen, 
ökologischen  und epizootologischen 
Faktoren ab, die die Influenzaent-
wicklung beeeinflussen. 
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Der betroffene Mitgliedstaat informiert 
die Kommission, die übrigen Mitglied-
staaten und gegebenenfalls die Öffent-
lichkeit über die Gebiete A und B. 

(2) In Zusammenarbeit mit dem betrof-
fenen Mitgliedstaat prüft die Kommission 
die von diesem abgegrenzten Gebiete 
und trifft für diese Gebiete die notwendi-
gen Maßnahmen im Sinne von Artikel 9 
Absätze 3 und 4 der Richtlinie 
89/662/EWG bzw. von Artikel 10 Absätze 
3 und 4 der Richtlinie 90/425/EWG. 

(3) Wird bestätigt, dass es sich um einen 
anderen Neuraminidase-Typ als N1 han-
delt, so hebt der betroffene Mitgliedstaat 
die von ihm für die betreffenden Gebiete 
getroffenen Maßnahmen auf und unter-
richtet die Kommission und die übrigen 
Mitgliedstaaten entsprechend. 

In Zusammenarbeit mit dem betroffenen 
Mitgliedstaat trifft die Kommission die 
notwendigen Maßnahmen im Sinne von 
Artikel 9 Absätze 3 oder 4 der Richtlinie 
89/662/EWG bzw. von Artikel 10 Absätze 
3 oder 4 der Richtlinie 90/425/EWG. 

(4) Bestätigt sich die Präsenz hoch pa-
thogener Influenza-A-Viren des Subtyps 
H5N1 bei Geflügel, so trifft der betroffe-
ne Mitgliedstaat folgende Maßnahmen: 

a) Er unterrichtet die Kommission und 
die übrigen Mitgliedstaaten entspre-
chend; 

b) er wendet die in Artikel 5 vorgesehe-
nen Maßnahmen an: 

i) in der Schutzzone mindestens 
21 Tage und in der Überwa-
chungszone mindestens 30 Ta-
ge nach Abschluss der vorläufi-
gen Reinigung und Desinfektion 
des Betriebes, in dem der Aus-
bruch gemäß Artikel 11 Absatz 
8 der Richtlinie 2005/94/EG 
bestätigt wird, und zwar 

ii) solange wie nach geografischen, 
administrativen, ökologischen 
und epizootiologischen Faktoren 
im Zusammenhang mit der Avi-
ären Influenza erforderlich oder 

iii) bis zu dem für den betroffenen 
Mitgliedstaat im Anhang ange-
gebenen Datum; 

c) er hält die Kommission und die ande-
ren Mitgliedstaaten über die Seu-
chenentwicklung in Gebiet A und Ge-
biet B auf dem Laufenden. 

In Zusammenarbeit mit dem betroffenen 
Mitgliedstaat trifft die Kommission die 
notwendigen Maßnahmen im Sinne von 
Artikel 9 Absätze 3 oder 4 der Richtlinie 
89/662/EWG bzw. von Artikel 10 Absätze 
3 oder 4 der Richtlinie 90/425/EWG. 

Artikel 5 

Allgemeines Verbot 

Zusätzlich zur Einschränkung der 
Verbringung von Geflügel, in Gefangen-
schaft gehaltenen Vögel anderer Spezies, 
deren Bruteiern und von solchen Vögeln 
gewonnenen Erzeugnissen gemäß der 
Richtlinie 2005/94/EG für Haltungsbe-
triebe in den Schutz-, Überwachungs- 
und weiteren Sperrzonen stellt der be-
troffene Mitgliedstaat sicher, dass: 

a) kein lebendes Geflügel und in Gefan-
genschaft gehaltene Vögel anderer 
Spezies, außer die in Artikel 2 Buch-
stabe c Ziffer i und ii genannten, so-
wie Bruteier von Geflügel, in Gefan-
genschaft gehaltenen Vögeln anderer 
Spezies, außer denjenigen von in Ar-
tikel 2 Buchstabe c Ziffer ii genann-
ten Vögeln, sowie von Wildgeflügel 
aus Gebiet B in den verbleibenden 
Teil des Hoheitsgebiets des betroffe-
nen Mitgliedstaats (sofern zutreffend) 
oder in andere Mitgliedstaaten oder 
Drittländer versandt werden; 

b) keine für den menschlichen Verzehr 
bestimmten, von Wildgeflügel stam-
menden Erzeugnisse aus A und B-
Gebieten in den verbleibenden Teil 
des Hoheitsgebiets des betroffenen 
Mitgliedstaats (sofern zutreffend) o-
der in andere Mitgliedstaaten und 
Drittländer versandt werden; 

c) keine vollständig oder teilweise von 
Vogelspezies stammenden tierischen 
Nebenprodukte aus A und B-
Gebieten, für die die Bestimmungen 
der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 
gelten, zwischen A und B-Gebieten 
befördert werden oder aus diesen 
Gebieten in den verbleibenden Teil 
des Hoheitsgebiets des betroffenen 
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Mitgliedstaates (sofern zutreffend) 
oder in andere  Mitgliedstaaten oder 
Drittländer versandt werden; 

d) kein Geflügel oder in Gefangenschaft 
gehaltene Vögel anderer Spezies an 
Sammelstellen wie Jahrmärkten, 
Märkten oder Ausstellungen im Ge-
biet B zusammengeführt werden. 

Artikel 6 

Ausnahmeregelung für lebendes Ge-
flügel und Eintagsküken 

(1) Abweichend von Artikel 5 Buchstabe 
a kann der betroffene Mitgliedstaat die 
unmittelbare Beförderung von Geflügel 
aus Haltungsbetrieben in Gebiet B zu von 
der zuständigen Behörde benannten 
Schlachthöfen im betroffenen Mitglied-
staat oder nach Vereinbarung zwischen 
den zuständigen Behörden zu einem be-
nannten Schlachthof in einem anderen 
Mitgliedstaat oder in einem Drittland 
genehmigen. 

(2) Abweichend von Artikel 5 Buchstabe 
a kann der betroffene Mitgliedstaat die 
unmittelbare Beförderung von Geflügel 
aus Haltungsbetrieben in Gebiet B zu 
unter amtlicher Aufsicht stehenden Be-
trieben im selben Mitgliedstaat genehmi-
gen, wo das Geflügel mindestens 21 Ta-
ge lang verbleiben muss. 

(3) Abweichend von Artikel 5 Buchstabe 
a kann der betroffene Mitgliedstaat die 
unmittelbare Beförderung von Geflügel 
aus Haltungsbetrieben in Gebiet B zu 
einem benannten Betrieb in einem ande-
ren Mitgliedstaat oder in einem Drittland 
genehmigen, sofern: 

a)  die zuständigen Behörden zuge-
stimmt haben; 

b)  im benannten Betrieb kein anderes 
Geflügel gehalten wird; 

c)  der benannte Betrieb unter amtliche 
Aufsicht gestellt wird; 

d)  das Geflügel mindestens 21 Tage 
lang im benannten Betrieb 

verbleibt. 

(4) Abweichend von Artikel 5 Buchstabe 
a kann der betroffene Mitgliedstaat fol-
gende Beförderungen von Eintagsküken 
von einer im Gebiet B liegenden Brüterei 
genehmigen: 

a)  Beförderungen zu unter amtlicher 
Aufsicht befindlichen Haltungsbetrie-
ben im betroffenen Mitgliedstaat, die 
vorzugsweise außerhalb des Gebiets 
A angesiedelt sind; 

b)  Beförderungen zu beliebigen Hal-
tungsbetrieben, die vorzugsweise au-
ßerhalb des Gebiets A angesiedelt 
sind, sofern die Eintagsküken aus Ei-
ern gebrütet werden, die die Be-
stimmungen von Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe b erfüllen; 

c)  Beförderungen zu beliebigen Hal-
tungsbetrieben, die vorzugsweise au-
ßerhalb von Gebiet A angesiedelt 
sind, sofern die Eintagsküken aus Ei-
ern von Betrieben gebrütet werden, 
die zum Zeitpunkt der Abholung au-
ßerhalb des Gebiets A und des Ge-
biets B lagen, und sofern die Eier in 
desinfizierten Verpackungen beför-
dert werden. 

(5) Die Genusstauglichkeitsbescheini-
gungen, die mit Sendungen von in den 
Absätzen 1, 2, 3 und 4 Buchstaben b und 
c genanntem Geflügel oder Eintagsküken 
in andere Mitgliedstaaten mitzuführen 
sind, müssen folgenden Wortlaut enthal-
ten: 

„Diese Sendung erfüllt die Hygienebe-
dingungen der Entscheidung 
2006/415/EG der Kommission”. 

(6) Verbringungen gemäß den Absätzen 
1, 2, 3 und 4 werden unter amtlicher 
Aufsicht durchgeführt. Sie werden erst 
genehmigt, wenn der amtliche Tierarzt 
sichergestellt hat, dass im Ursprungsbe-
trieb kein Verdacht auf hoch pathogne 
Aviäre Influenza vorliegt. Verwendete 
Transportmittel werden vor und nach der 
Benutzung gereinigt und desinfiziert. 
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Artikel 7 

Ausnahmeregelungen für Bruteier 
und SPF-Eier 

(1) Abweichend von Artikel 5 Buchstabe 
a kann der betroffene Mitgliedstaat die 
Versendung folgender Bruteier genehmi-
gen: 

a)  Bruteier, die in Haltungsbetrieben 
gesammelt wurden, die am Tag der 
Eiersammlung in Gebiet B lagen, zu 
einer bezeichneten Brüterei im be-
troffenen Mitgliedstaat oder — nach 
Absprache zwischen den zuständigen 
Behörden — zu einer bezeichneten 
Brüterei in einem anderen Mitglied-
staat oder einem Drittland; 

b)  Bruteier, die in Haltungsbetrieben 
gesammelt wurden, die am Tag der 
Eiersammlung in Gebiet B lagen, und 
in denen das Geflügel im Rahmen ei-
ner serologischen Untersuchung auf 
die Aviäre Influenza mit negativem 
Befund getestet wurde, wobei mit 
mindestens 95 % Zuverlässigkeit ei-
ne Prävalenz der Krankheit von 5 % 
ermittelt werden und die Rückver-
folgbarkeit gewährleistet werden 
kann, in eine beliebige Brüterei. 

(2) Abweichend von Artikel 5 Buchstabe 
a genehmigt der betroffene Mitgliedstaat 
die Versendung von Bruteiern oder SPF-
Eiern zu wissenschaftlichen, diagnosti-
schen oder pharmazeutischen Zwecken, 
die in Haltungsbetrieben gesammelt 
wurden, die am Tag der Eiersammlung in 
Gebiet A oder B lagen, zu bezeichneten 
Laboratorien, Einrichtungen, Arzneimit-
tel- oder Impfstofferzeugern im betroffe-
nen Mitgliedstaat, oder — nach Abspra-
che zwischen den zuständigen Behörden 
— in einem anderen Mitgliedstaat oder 
einem Drittland. 

(3) Die Genusstauglichkeitsbescheini-
gungen, die mit Sendungen von in den 
Absätzen 1 Buchstaben a und b sowie 2 
genannten Bruteiern in andere Mitglied-
staaten mitzuführen sind, müssen fol-
genden Wortlaut enthalten: 

„Diese Sendung erfüllt die Hygienebe-
dingungen der Entscheidung 
2006/415/EG der Kommission”. 

(4) Nach Absatz 1 oder 2 genehmigte 
Verbringungen werden unter amtlicher 
Aufsicht durchgeführt. Sie werden erst 
genehmigt, wenn der amtliche Tierarzt 
festgestellt hat, dass im Ursprungshal-
tungsbetrieb kein Verdacht auf hoch pa-
thogene Aviäre Influenza vorliegt. Ver-
wendete Transportmittel werden vor und 
nach der Benutzung gereinigt und desin-
fiziert. 

Artikel 8 

Ausnahmeregelungen für Fleisch, 
Hackfleisch/Faschiertes und Separa-
torenfleisch von Wildgeflügel sowie 
daraus gewonnene Fleischzuberei-

tungen und Fleischerzeugnisse 

(1) Abweichend von Artikel 5 Buchstabe 
b kann der betroffene Mitgliedstaat die 
Versendung von frischem Fleisch, Hack-
fleisch/ Faschiertem, Separatorenfleisch 
sowie Fleischzubereitungen oder Flei-
scherzeugnissen von aus Gebiet A oder B 
stammendem Wildgeflügel auf dem nati-
onalen Markt genehmigen, sofern dieses 
Fleisch mit dem in Anhang II der Richtli-
nie 2002/99/EG genannten  Genusstaug-
lichkeitskennzeichen oder dem gemäß 
Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 
2076/2005 festgelegten nationalen 
Kennzeichen versehen ist. 

(2) Abweichend von Artikel 5 Buchstabe 
b genehmigt der betroffene Mitgliedstaat 
die Versendung von: 

a)  Fleischerzeugnissen aus Fleisch von 
Wildgeflügel mit Ursprung in Gebiet A 
oder Gebiet B, die der für Aviäre In-
fluenza vorgesehenen Behandlung 
gemäß Anhang III Zeile 1 Buchsta-
ben a, b oder c der Richtlinie 
2002/99/EG unterzogen wurden; 

b)  frischem Fleisch von Wildgeflügel mit 
Ursprung außerhalb von Gebiet A o-
der Gebiet B, das in Betrieben inner-
halb von Gebiet A oder Gebiet B ge-
mäß Anhang III Abschnitt IV der 
Verordnung (EG) Nr. 853/2004 ge-
wonnen und gemäß Anhang I Ab-
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schnitt IV Kapitel VIII der Verord-
nung (EG) Nr. 854/2004 kontrolliert 
wurde; 

c)  von Hackfleisch/Faschiertem, Fleisch-
zubereitungen, Separatorenfleisch 
und Fleischerzeugnissen, die unter 
Buchstabe b bezeichnetes Fleisch 
enthalten und in Betrieben innerhalb 
von Gebiet A oder Gebiet B gemäß 
Anhang III Abschnitte V und VI der 
Verordnung (EG) Nr. 853/2004 her-
gestellt wurden. 

Artikel 9 

Ausnahmeregelung für tierische Ne-
benprodukte 

(1) Abweichend von Artikel 5 Buchstabe 
c genehmigt der betroffene Mitglied-
staat: 

a)  die Versendung von von Vögeln 
stammenden tierischen Nebenpro-
dukten aus Gebiet A oder B, die  

i)  die Bedingungen folgender An-
hänge oder Teile derselben der 
Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 
erfüllen: 

—  Anhang V; 

—  Anhang VII Kapitel II Ab-
schnitt A, Kapitel III Abschnitt 
B, Kapitel IV Abschnitt A, Ka-
pitel VI Abschnitte A und B, 
Kapitel VII Abschnitt A, Kapi-
tel VIII Abschnitt A, Kapitel IX 
Abschnitt A und Kapitel X Ab-
schnitt A und 

—  Anhang VIII Kapitel II Ab-
schnitt B, Kapitel III Teil II 
Abschnitt A und Kapitel VII 
Abschnitt A Nummer 1 Buch-
stabe a oder  

ii)  unter Einhaltung von Biosicher-
heitsmaßnahmen zur Vermeidung 
der Ausbreitung des Virus zu be-
zeichneten Anlagen befördert 
werden, die gemäß den Artikeln 
12 bis 15 oder den Artikeln 17 
oder 18 der Verordnung (EG) Nr. 
1774/2002 zugelassen sind, zum 

Zweck der Beseitigung, weiteren 
Verarbeitung oder Verwendung, 
welche zumindest die Inaktivie-
rung des Virus der Aviären In-
fluenza sicherstellen, oder 

iii) unter Einhaltung von Biosicher-
heitsmaßnahmen zur Vermeidung 
der Ausbreitung des Virus zu 
Verwendern oder Sammelzentren 
befördert werden, die gemäß Ar-
tikel 23 Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 1774/2002 zugelassen 
und registriert sind, zum Zweck 
der Verfütterung an Tiere nach 
einer Behandlung gemäß Anhang 
IX Nummer 5 Buchstabe a Ziffern 
ii) und iii) der genannten Verord-
nung, mit der zumindest die Inak-
tivierung des Virus der Aviären 
Influenza sichergestellt ist; 

b)  die Versendung von unbehandelten 
Federn oder Federteilen gemäß An-
hang VIII Kapitel VIII Abschnitt A 
Nummer 1 Buchstabe a der Verord-
nung (EG) Nr. 1774/2002, die von 
Geflügel oder Wildgeflügel gewonnen 
wurden, aus Gebiet B; 

c)  die Versendung von Federn und Fe-
derteilen von Geflügel oder Zuchtfe-
derwild, die einer Dampfspannung 
ausgesetzt oder nach einem anderen 
die Abtötung des Influenza-Erregers 
gewährleistenden Verfahren behan-
delt wurden, aus Gebiet A oder Ge-
biet B. 

(2) Der betroffene Mitgliedstaat trägt 
dafür Sorge, dass die unter Absatz 1 
Buchstaben b und c dieses Artikels ge-
nannten Erzeugnisse von einem Han-
delspapier im Sinne von Anhang II Kapi-
tel X der Verordnung (EG) Nr. 
1774/2002 begleitet werden, in dem für 
die unter Absatz 1 Buchstabe c dieses 
Artikels fallenden Erzeugnisse unter 
Punkt 6.1 angegeben ist, dass die Er-
zeugnisse einer Dampfspannung ausge-
setzt oder nach einem anderen Verfah-
ren behandelt wurden, das die Abtötung 
von Krankheitserregern gewährleistet. 

Dieses Handelspapier ist nicht erforder-
lich für behandelte Zierfedern, behandel-
te Federn, die von Reisenden zum eige-
nen Gebrauch im persönlichen Reisege-
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päck mitgeführt werden, oder behandel-
te Federn, die Privatpersonen zu nicht 
gewerblichen Zwecken zugesandt wer-
den. 

Der betroffene Mitgliedstaat übermittelt 
der Kommission und den anderen Mit-
gliedstaaten regelmäßig die maßgebli-
chen Informationen über den Seuchen-
verlauf und gegebenenfalls über durch-
geführte zusätzliche Kontroll- und Über-
wachungsmaßnahmen sowie Sensibilisie-
rungskampagnen. 

Artikel 10 

Verbringungsvorschriften 

Artikel 12 (1) Werden Verbringungen von unter 
diese Entscheidung fallenden Tieren oder 
deren Erzeugnissen gemäß den Artikeln 
6, 7, 8 und 9 genehmigt, so wird die 
Genehmigung von dem zufrieden stel-
lenden Ergebnis einer von der zuständi-
gen Behörde durchgeführten Risikoana-
lyse abhängig gemacht, und es werden 
alle angemessenen Biosicherheitsmaß-
nahmen getroffen, um die Verschleppung 
der Aviären Influenza zu verhüten. 

Gültigkeit 

Diese Entscheidung gilt bis 30. Juni 
2009. 

Artikel 13 

Aufhebung 

Die Entscheidung 2006/135/EG wird auf-
gehoben (2) Wird die Versendung, Verbringung 

oder Beförderung der in Absatz 1 ge-
nannten Erzeugnisse gemäß den Artikeln 
7, 8, und 9 vorbehaltlich gerechtfertigter 
Bedingungen oder Beschränkungen ge-
nehmigt, so müssen die Erzeugnisse ge-
wonnen, bearbeitet, behandelt, gelagert 
und befördert werden, ohne dass der 
Gesundheitsstatus anderer Erzeugnisse, 
die die Tiergesundheitsanforderungen für 
den Handel, das Inverkehrbringen und 
die Ausfuhr in Drittländer erfüllen, da-
durch beeinträchtigt wird. 

Artikel 14 

Adressaten 

Diese Entscheidung ist an die Mitglied-
staaten gerichtet. 

 

Artikel 11 

Umsetzung und Bekanntmachung 

Alle Mitgliedstaaten treffen umgehend 
die erforderlichen Maßnahmen, um die-
ser Entscheidung nachzukommen und 
veröffentlichen sie. Sie unterrichten die 
Kommission unverzüglich davon. Der 
betroffene Mitgliedstaat wendet diese 
Maßnahmen an, sobald gerechtfertigter 
Verdacht auf die Präsenz hoch  pathoge-
ner Aviärer Influenzaviren des Subtyps 
H5N1 bei Geflügel besteht. 
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ANHANG 
 
 

TEIL A 
 

 
Gebiet A gemäß Artikel 4 Absatz 2: 

Gebiet A 
 

ISO Ländercode Mitgliedstaat 

 
Code 

(falls vorhan-
den) 

 
Name 

Gültig bis 
(Datum) 
Artikel 4 
Absatz 4 
Buchstabe 
b Ziffer iii 

     

 
 

 
TEIL B 

 
 
Gebiet B gemäß Artikel 4 Absatz 2: 

Gebiet B 
 

ISO Ländercode Mitgliedstaat 

 
Code 

(falls vorhan-
den) 

 
Name 

Gültig bis 
(Datum) 
Artikel 4 
Absatz 4 
Buchstabe 
b Ziffer iii 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Fußnoten zum Hauptteil (= ohne Anhang) sind unter 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/2006/D/02006D0415-
20060721-de.pdf nachzulesen, da sie aus technischen Gründen nicht eingefügt 
werden konnten. 

--------------------------------------- 
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